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Privater Gestaltungsplan «Sonnweid», 
3. Teilrevision - Genehmigung 

Stadt Wetzikon 

Lage Bachtelstrasse, Grundstücke Kat.-Nrn. 7937 und 7939 sowie Grundstücke Kat.-Nrn. 7938 
und 8364 

Massgebende - Plan 1:500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 9. März 2017 
Unterlagen - Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 9. März 2017 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Das Pflegeheim «Sonnweid» spezialisiert sich seit fast 30 Jahren auf die Betreuung und 

der Planung Pflege von Menschen mit Demenz. Es bietet in verschiedenen Wohnformen Raum für 
rund 155 stationäre Bewohnerinnen und Bewohner. Die Tag/Nacht-Station entlastet be-
treuende Angehörige mit Kurzaufenthalten. «Sonnweid das Heim» gilt als eine der welt-
weit führenden Institutionen für Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz. Die Be-
deutung des Heims wird durch den Eintrag in den regionalen Richtplan Oberland im Kapi-
tel Öffentlicher Bauten und Anlagen deutlich. 
Die älter werdende Bevölkerung und der damit verbundene demographische Wandel löst 
eine vermehrte Nachfrage nach entsprechenden Betreuungsplätzen aus. Es besteht ein 
erhebliches öffentliches Interesse, Institutionen wie die «Sonnweid» zu fördern. Die Ge-
sundheitsdirektion des Kantons Zürichs hat nach ihrer letzten Kontrolle die Räumlichkei-
ten im Südteil der Anlage als zu klein und nicht den geltenden Normen entsprechend 
beurteilt. Sie hat deshalb das Pflegeheim «Sonnweid» aufgefordert, die Platzverhältnisse 
zu verändern. Die Betriebsbewilligung für die betroffenen Gebäude wurde nur bis Juli 
2017 bewilligt. Das Wegfallen der Bewilligung würde einen Abbau von 13 Pflegeplätzen 
bedeuten. Das Pflegeheim Sonnweid hat sich deshalb entschlossen, den nicht normge-
rechten Gebäudekomplex zu ersetzen, durch infrastrukturelle Massnahmen die Abläufe 
zu verbessern und durch eine Erweiterung der Tiefgarage die Parkplatzproblematik zu 
entschärfen. Die vorliegende dritte Teilrevision des Gestaltungsplans «Sonnweid» soll die 
Voraussetzungen schaffen, um mehr Platz, aber nicht mehr Plätze für Menschen mit De-
menz zur Verfügung zu stellen. 

Zustimmung Der Gemeinderat Wetzikon stimmte mit Beschluss vom 4. Oktober 2017 dem privaten 
Gestaltungsplan «Sonnweid», 3. Teilrevision, zu. Mit Schreiben vom 11. Oktober 2017 
ersucht die Stadt Wetzikon um Genehmigung der Vorlage. 



Li  Baudirektion 
2/3 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung Gemäss kantonalem Richtplan liegt der Perimeter des privaten Gestaltungsplans «Sonn-

der Vorlage weid» grösstenteils im Siedlungsgebiet, ragt aber teilweise in die Landwirtschaftszone. Im 
regionalen sowie kommunalen Richtplan wird das Pflegeheim als «Alters- und Pflege-
heim» speziell bezeichnet. Zusätzlich liegt es gemäss kommunalem Richtplan im Gebiet 
«Hoher Anteil an öffentlichen Bauten und Anlagen». Die Bachtelstrasse wird im Verkehrs-
richtplan als verkehrsorientierte Hauptsammelstrasse ausgewiesen. Gemäss kommunaler 
Bau- und Zonenordnung (BZO) liegt der Perimeter in der Zone «Öffentliche Bauten und 
Anlagen» sowie in der Landwirtschaftszone und ist mit einer Gestaltungsplanpflicht be-
legt. Art. 3 Abs. 3 der BZO verlangt, dass in Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht eine gute 
städtebauliche und architektonische Gesamtwirkung erzielt wird. Dies gilt auch für die Ge-
staltung des öffentlich zugänglichen Raums und anderer Freiräume. 

Die Änderungen, welche mit der 3. Teilrevision des privaten Gestaltungsplanes «Sonn-
weid» beabsichtigt sind, bestehen neben redaktionellen Anpassungen in einer übersicht-
licheren Darstellung der Vorschriften sowie einer leichten Ausweitung des Gestaltungs-
planperimeters im Bereich der Bachtelstrasse. 

Wesentliche Neu wird im Sinne von § 83 Planungs- und Baugesetz (PBG) die Anzahl der zulässigen 
Festlegungen und Bauten festgelegt, die Baubereiche 1 bis 3 und 5 wurden an die bestehenden Gebäude 

Vorschriften angepasst, und der bisherige «Baubereich bestehend in Bezug auf die zulässige Gebäu-
dehöhe» präzisiert, zudem dürfen darin neu die bestehenden Bauten ersetzt werden. 
Ersetzt wird des Weiteren der bisherige, für Verbindungsbauten gedachte Baubereich 5 
durch eine Bestimmung zur gestalterischen Gliederung (Art. 6.5). Die Baubereiche 4, 6, 7 
und 8 wurden bis an die Bauzonengrenze erweitert die maximalen Gebäudehöhen orien-
tieren sich am Richtprojekt. Die behindertengerechte Erschliessung wird mittels einer 
Rampe am Baubereich 3 sichergestellt. Besondere Gebäude, die dem Unterhalt dienen, 
sollen innerhalb der Bauzone zulässig sein. Sie sind nach Möglichkeit zusammenzufas-
sen. Während des Neubaus in den Baubereichen 4, 6, 7 und 8 muss der Betrieb des 
Heims weiterhin sichergestellt werden. Zu diesem Zweck sind Provisorien geplant, die 
den Heimbewohnern während der Bauarbeiten eine adäquate Wohnsituation ermögli-
chen. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 25. Oktober 2016 gestellten An-
Genehmigungsprüfung trägen und Empfehlungen wurde entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der 
Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die Stadt Wetzikon sind durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen 
Privaten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist 
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der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu 
veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan «Sonnweid», welchem der Gemeinderat Wetzikon mit 
Beschluss vom 4. Oktober 2017 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 849.60 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Stadt Wetzikon wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen 

V. Mitteilung an 

Stadt Wetzikon (unter Beilage von fünf Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Ingesa Oberland AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachführungsstelle) 

Sonnweid AG, Bachtelstrasse 68, 8620 Wetzikon (Rechnungsadressatin) 

Amt für 
Raukrientwicklung  
Für n iu VERSENDET AM 0 7, DEZ, 2017 





Vom Stadtrat zugestimmt am 

Der Präsident: Der Stadtschreiber: 

• Sonnweid AG, Wetzikon 
(Michael Schmieder) 
Kat. Nrn. 7937, 7938, 7938 

• Urs Leisi-Weidmann, Dietfurt 
Kat. Nr.: 8364, 7938 

• Daniel Hug-Elmer, Wetzikon 
Kat. Nr.: 7938 

• Politische Gemeinde Wetzikon 
(Martin Eggenberger, Liegenschaftensekretär) 
Kat. Nr.: 7938 

der Baudirektion genehmigt am 0 7• Dez. 2017 
ektion: 	 BVD-Nr. 
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Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 info@skw.ch  32508 — 9.3.2017 
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das Heim 
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Bestimmungen 

Von den Grundeigentümern festgesetzt am 

Die Grundeigentümer: 
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  Bestimmungen 
  1. Zweck 

Erweiterung sicherstellen  Der private Gestaltungsplan Pflegeheim Sonnweid bezweckt 
die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Er-
weiterung des Pflegeheims. 

Die Zielsetzung ist im Art. 6 Abs. 3 der Bau und Zonenordnung 
vom 18. Dezember 2014 wie folgt formuliert: 
"Für die Erweiterung des Pflegeheims Sonnweid ist ein Gestalt-
ungsplan aufzustellen, der die landschaftliche Einpassung im 
Übergangsbereich zur offenen Flur sicherstellt und auf den 
parkähnlichen Baumbestand Rücksicht nimmt." 

   

  2. Geltungsbereich und Bestandteile 

Geltungsbereich  2.1 Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans 
Pflegeheim Sonnweid umfasst die Parzellen Kat. Nrn. 7937 
und 7939 sowie Teile der Parzellen Kat. Nrn. 7938 und 
8364 und ist im zugehörigen Situationsplan (Massstab 
1:500) bezeichnet. Diese liegen in der Zone für öffentliche 
Bauten sowie in der Landwirtschaftszone.  

   
Bestandteile  2.2 Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:500 

und den Bestimmungen. Der erläuternde Bericht ist nicht 
rechtsverbindlich und dient der Information. 
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  3. Verhältnis zur kommunalen Bau- und  
Zonenordnung und zum übergeordneten 
Recht 

Verhältnis zur BZO  3.1 Soweit der private Gestaltungsplan keine anderslautenden 
Bestimmungen enthält, gelten die Vorschriften der jeweils 
gültigen Bau- und Zonenordnung bzw. des kantonalen und 
eidgenössischen Rechts. 

   

  4. Zahl, Lage und äussere Abmessungen 
der Bauten 

Baubereiche  4.1 Die Lage der oberirdischen Gebäude ergibt sich aus den im 
Plan bezeichneten Baubereichen 1–7. Innerhalb der Bau-
bereiche sind jeweils 1 bis 2 Gebäude zulässig. 

 Hauptgebäude (Neu-, Um- oder Ersatzbauten) dürfen nur 
innerhalb der im Situationsplan bezeichneten Baubereiche 
erstellt werden. 

   
Gesamthöhe  4.2  Die maximal zulässigen Gesamthöhen (Gebäude- + 

Firsthöhe) der Gebäude betragen: 
 Baubereich  m. ü. M. 
 1  561.00 
 2  568.00 
 3  561.00 
 4 551.50 
 5  557.00  
 6 554.00 

7  555.50 

   
Ersatz bestehende Pergola  4.3  Die heute bestehende Pergola auf dem Dach des beste-

henden Gebäudes im Baubereich 4 darf bei einem Neubau 
an ähnlicher Lage und mit gleichen Dimensionen wieder 
erstellt werden. Die Pergola darf die maximal zulässige 
Gesamthöhe überschreiten.  

   
Besondere Gebäude   4.4  Ausserhalb der festgelegten Baubereiche, aber nur inner-

halb der Bauzone und unter Einhaltung der Abstandsvor-
schriften und Verkehrsbaulinien, dürfen vereinzelt besonde-
re Gebäude gemäss PBG, die dem Unterhalt, dem Aufent-
halt der Bewohner, der Beschattung, der Geländegestal-
tung sowie der Bewirtschaftung des Heims dienen, erstellt 
werden. Dies gilt insbesondere für Rampen und Bauwerke, 
die den Bewohnern des Heims zum gefahrenlosen Über-
winden von Höhenunterschieden oder Wasserflächen 
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dienen oder die im Zusammenhang mit der Nutzung und 
dem Unterhalt der Grünfläche stehen, wie Pavillons, Gerä-
teschuppen udgl. 
Besondere Gebäude, die dem Unterhalt dienen, sind so-
weit als möglich zusammenzufassen und auf ein Minimum 
zu beschränken. 

   
Rampen dürfen Baulinie 
überstellen 

 4.5 Entlang der Bachtelstrasse dürfen Rampenbauwerke zur 
behindertengerechten Erschliessung oberer Stockwerke 
und als Fluchtweg die Baulinie teilweise überstellen.  

   
Balkone  4.6  Balkone, Vordächer und dergleichen dürfen höchstens 

2.0 m über die Baubereiche ragen, jedoch höchstens auf 
einem Drittel der betreffenden Fassadenlänge. Sie dürfen 
die Bauzonengrenze nicht überragen.  

   

  5. Ausnützung und Nutzweise 

Ausnützung  5.1  Die zulässige Ausnützung ergibt sich aus den im Plan be-
zeichneten Baubereichen und den dazugehörigen maxi-
malen Gesamthöhen. 

   
Nutzweise   5.2 In allen Baubereichen sind nur Bauten zulässig, die dem 

Betrieb des Pflegeheims dienen. 
   
Sicherstellung Betrieb bei 
Neu- oder Umbau  

 5.3 Falls bei einem Neu- oder Umbau Provisorien zur Unter-
bringung der Heimbewohner oder zur Sicherstellung eines 
funktionierenden Betriebs während der Bauarbeiten erstellt 
werden müssen, können diese während der Dauer der 
Bauarbeiten auch ausserhalb der Baubereiche erstellt 
werden. Die Erstellung von Provisorien ausserhalb der 
Bauzone ist nur zulässig, wenn im Rahmen eines Bau-
bewilligungsverfahrens der Nachweis erbracht wird, dass 
die Erstellung der notwendigen Provisorien für die Dauer 
der Bauarbeiten nicht in der Bauzone möglich ist.  
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  6. Gestaltung der Bauten  

Anforderungen  6.1  Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in 
ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaft-
lichen Umgebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen 
so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung erreicht 
wird; diese Anforderung gilt auch für Materialien und Far-
ben. 

   
Richtprojekt  6.2 Das Richtprojekt des Architekturbüros Bernasconi + Part-

ner Architekten AG vom 29.11.2016 ist für die Gestaltung 
der Bauten (kubische Gliederung, architektonischer Aus-
druck, Grundrisse und Freiräume) auf den Baubereichen 4, 
6 und 7 richtungsweisend. 

   
  6.3 Vom Richtprojekt darf vorbehältlich der Bestimmungen des 

Gestaltungsplans sowie des übergeordneten Rechts aus 
wichtigen Gründen abgewichen werden, sofern qualitativ 
insgesamt eine zumindest gleichwertige Lösung erzielt 
wird. 

   
Dachgestaltung  6.4  Für neue Hauptgebäude sind Flach- oder Pultdächer vor-

geschrieben. 
   
Gestalterische Gliederung  6.5 An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind die Gebäu-

de gestalterisch zu gliedern, z. B. durch Wechsel der Mate-
rialien, Höhenstaffelung, Staffelung in der Tiefe, durch 
Durchblicke und -gänge udgl.  
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  7.  Erschliessung und Parkierung 

Erschliessung  7.1  Oberirdische Zu- und Ausfahrten sind in den im Plan be-
zeichneten Bereichen anzuordnen. 

   

Parkierung  7.2  Die Anzahl der zu erstellenden Auto- und Veloabstellplätze 
für Beschäftigte und Besucher richtet sich nach der kom-
munalen Parkplatzverordnung. Sie sind in der Tiefgarage 
oder in den Bereichen für Parkierung zu realisieren. 

   
Gestaltung  7.3  Die offenen Parkplatzflächen sind in die Gestaltung zu 

integrieren. 

   
  8. Umwelt 

Energie  8.1  Für Neubauten ist gemäss Art. 4 Abs. 1 der Bau- und 
Zonenordnung eine ökologische Bauweise und eine um-
weltschonende Produktion von Wärme und Warmwasser 
vorzusehen. Dabei sind über die geltenden energetischen 
Anforderungen hinausgehende zusätzliche Massnahmen 
zur Wärmedämmung und/oder Erhöhung des Anteils von 
erneuerbaren Energien vorzusehen.  

   
  9. Umgebungsgestaltung 

Besondere Beachtung  9.1 Der Umgebungsgestaltung und insbesondere dem har-
monischen Übergang zur Landschaft ist besondere Be-
achtung zu schenken.  

   
Erholung/Aufenthalt aussen  9.2 Die bestehende Gartenanlage weist bereits eine hochwer-

tige Gestaltung auf, die den besonderen Bedürfnissen von 
demenzkranken Menschen entspricht. Sie dient vorwie-
gend der Erholung und ist so zu gestalten, dass eine gute 
Aufenthaltsqualität entsteht.  

Wasserflächen und Wege  9.3 Im Aufenthaltsbereich aussen dürfen auch ausserhalb der 
Bauzone Wasserflächen und Wege angelegt werden. Mit 
geeigneten Massnahmen ist sicherzustellen, dass neu 
angelegte Wasserflächen keine Fallen für Amphibien und 
weitere Tiere darstellen.  

   
Aufschüttungen und 
Abgrabungen 

 9.4 Geländeveränderungen (Abgrabungen und Aufschüttun-
gen) sind nur zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit der 
baulichen und landschaftlichen Umgebung eine gute Ge-
samtwirkung erzielen.  
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Bäume  9.5 Als Ersatz für zu fällende oder natürlich abgehende Bäume 
sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Es sind einheimi-
sche und standortgerechte Bäume (z.B. Hochstamm-Obst-
bäume) zu bevorzugen. Art, Ort und Anzahl werden im 
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens bestimmt. Die im 
Plan gezeigten Plätze und Baumpflanzungen sind weg-
weisend für die Aussenraumgestaltung.  

   
Terrassen und 
Gartensitzplätze 

 9.6 Bei Bauten in den Baubereichen 4 und 7 sind befestigte 
Terrassen und dem Gebäude zugeordnete Gartensitzplätze 
nur bis zur Bauzonengrenze zulässig.  

   

  10.  Inkraftsetzung 

Genehmigung  Der private Gestaltungsplan Sonnweid wird mit Rechtskraft der 
kantonalen Genehmigung verbindlich. Die Stadt publiziert das 
Datum der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG. 
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 1.  Ausgangslage 

Sonnweid das Heim 

Öffentliches Interesse 

Anforderungen steigen 
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Standortgebundenheit 

Gebiet mit 
Gestaltungsplanpflicht 

1.+ 2. Teilrevision 

Gebäude in Baubereich 3 Hinten: Neubau in Baubereich 1   Neubau in Baubereich 2  
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Anhang 
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2. Planungsrechtliche Grund-
lagen 

2.1 Übergeordnete Planungen 

Kantonaler Richtplan 

Regionaler Richtplan 
(Entwurf für die kantonale 
Vorprüfung) 
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 2.2 Kommunale Planungen 

Kommunaler Richtplan 

Zonenplan 

Anforderungen BZO 
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Baulinien 

Energiepolitische Ziele der 
Stadt Wetzikon 

REK 
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2.3 Weitere planungsrechtliche Grundlagen 

Prüfperimeter 
Bodenverschiebung 

Wasserversorgung 

Siedlungsentwässerung 
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2.  Umfang der Teilrevision 

Grundsatz 

 

   Idee Rechtliche Formulierung  Ausführung 

Neue Gliederung 

Perimeter an neue Parzellen 
angepasst 

 

Baubereiche angepasst 

Kommentar im weiteren 
Bericht 
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 3.  Zu den Änderungen 

Redaktionelle Anpassungen 

  

 3.1 Ziff. 2 Geltungsbereich und Bestandteile 

Anpassung an 
Parzellengrenzen 
Pförtneranlage  

   

 3.2 Ziff. 3 Verhältnis zur kommunalen Bau- 
und Zonenordnung und zum übergeord-
neten Recht 

Redaktionelle Anpassung  
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 3.3 Ziff. 4 Zahl, Lage und äussere  
Abmessungen der Bauten 

Zahl der Bauten 

Anpassungen der Bau-
bereiche 

Grundriss des Gebäudes  
in Baubereich 2 

Ehemaliger Baubereich  
"bestehend" 
 

Verbindungsbauten 
 

Baubereiche 4, 6 und 7 
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Blick auf Baubereiche an Zonengrenze 

Ersatz bestehende Pergola 

Besondere Gebäude 
 
Einfahrt zur Tiefgarage 

Rampen, Balkone 
 
Rampe nördlich von Baubereich 3 
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 3.4 Ziff. 5 Ausnützung und Nutzweise 

Sicherstellung Betrieb bei 
Neu- oder Umbau 

  

 3.5 Ziff. 6 Gestaltung der Bauten 

Richtprojekt 

Grundriss Level 0 
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Grundriss Level 2 

Südansicht 

Gestalterische Gliederung 
 
Bestehende Gliederung der verschiede-
nen Gebäude 

   

 3.6 Ziff. 7 Erschliessung und Parkierung 

Vereinfachung der  
Regelung 
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Normbedarf an 
Autoparkplätzen nach noch 
nicht rechtsgültiger PPVO 

Normbedarf an 
Autoparkplätzen nach 
bestehender PPVO 

Normbedarf an 
Veloabstellplätzen nach 
bestehender PPVO 

Normbedarf an 
Veloabstellplätzen nach 
noch nicht rechtsgültiger 
PPVO 
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Anzahl der Parkplätze liegt 
im Rahmen beider PPVO 

 

   

 3.7 Ziff. 8 Umwelt 

Energie 
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 3.8 Ziff. 9 Umgebungsgestaltung 

Übergang zur Landschaft 

Rechts:  
Siedlungsrand im Südwesten 

Unten: 
Siedlungsrand im Südosten 
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Flächen für Erholung und  
Aufenthalt 
 
Pavillon erhöht Aufenthaltsqualität 

Geländeveränderungen 

Aussenraumgestaltung des  
Richtprojekts 

Ursprüngliches Terrain 
Archivaufnahme Geländeverlauf (1993) 

Schnitt zum Bauprojekt (1993) 
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 3.9 Parkplatzberechnung (ehemals Ziff. 9) 

Bestimmung umorganisiert 

  

 3.10 Ersatzvornahmen (ehemals Ziff. 10) 

Bestimmung umorganisiert 
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 4.  Mögliche Auswirkungen 

Projektierungsspielraum 

Öffentliches Interesse 

Erweiterungsbedarf 

Standortgebundenheit 

Parkierung 

Landschaftliche Einpassung 

Gewässer 
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Lärm und Lufthygiene 

Fazit 
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 5. Ablauf und Mitwirkungsver-
fahren 

Öffentliche Auflage 

Anhörung und Vorprüfung 

Änderung der Ausgangslage 

Anpassung des Vorgehens 
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Angepasstes Richtprojekt 

Festsetzung 

Zustimmung 

Genehmigung 

Rechtskraft 
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 6. Vorprüfung 

6.1 Kantonale Vorprüfung 

Gesamtbeurteilung 

Besondere Gebäude 

Provisorien 

Situationsplan 

Ergänzung Ziff. 9 Abs. 3 

Weitere materielle Hinweise 
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6.2 Kommunale Vorprüfung 

Gesamtbeurteilung 

Baubereiche 

Besondere Gebäude 

Gestaltung der Bauten 
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Erschliessung und 
Parkierung 

Umwelt (Energie) 
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 Anhang 

 Verkleinerung Situationsplan 
(2. Teilrevision) 



  3. Teilrevision Privater Gestaltungsplan "Sonnweid", Wetzikon 

Erläuternder Bericht 

  

 

 

 29 Suter • von Känel • Wild • AG 

 Verkleinerung Richtprojekt vom 29.11.2016 
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 Verkleinerung verworfenes Richtprojekt vom 
24.6.2016 
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Nr. 7, Freitag, 16. Februar 2018    Meldungsnummer: 00227853

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

Privater Gestaltungsplan Sonnweid, 3. Teilrevision
Inkraftsetzung

Wetzikon. Der Stadtrat hat am 04.10.2017 beschlossen:
Dem privaten Gestaltungsplan Sonnweid, 3. Teilrevision, wird zugestimmt. Die
Baudirektion Kanton Zürich genehmigte den Gestaltungsplan mit Verfügung
Nr. 1520/17 vom 07.12.2017.
Die Entscheide wurden am 15.12.2017 im Amtsblatt und im Zürcher Oberländer
publiziert. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts Kanton Zürich
vom 31.01.2018 sind dagegen keine Rechtsmittel ergriffen worden.
Der Gestaltungsplan tritt somit am Tag nach dieser Publikation in Kraft.
Stadt Wetzikon
Stadtplanung

00227853
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